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Beschluss zur Drucksache Nr. 1294/24 der Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2024 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan DAB655 "Wohnbebauung Max-Reger-Straße" - 
Abwägungs- und Satzungsbeschluss 

Genaue Fassung: 

01 
Die Abwägung (Anlage 5) zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit, der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen wird 
beschlossen.  
Das Abwägungsergebnis mit Begründung ist Bestandteil des Beschlusses. 

02 
Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 97 Abs. 2 Thüringer Bauordnung 
(ThürBO) und § 19 Abs. 1 Satz 1, § 2 Abs. 1 und 2 Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses jeweils gültigen Fassung, wird der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan DAB655 „Wohnbebauung Max-Reger-Straße“, bestehend aus der 
Planzeichnung (Anlage 2 M 1: 500) mit den textlichen Festsetzungen in seiner Fassung 
vom 23.07.2024 und dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Anlage 3) in der Fassung vom 
03.07.2024, als Satzung beschlossen. 

03 
Die Verwaltung wird beauftragt und ermächtigt, im Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes DAB655 „Wohnbebauung Max-Reger-Straße“ gemäß 
§ 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB den entsprechenden Ausschnitt des Flächennutzungsplanes zu
berichtigen (15. Flächennutzungsplan-Berichtigung für den Bereich Daberstedt –
Vorhabenbezogener Bebauungsplan DAB655 „Wohnbebauung Max-Reger-Straße“). Die
Berichtigung ist auszufertigen und zusammen mit dem Bebauungsplan DAB655
„Wohnbebauung Max-Reger-Straße“ bekanntzumachen und zur Einsichtnahme
bereitzuhalten. Dabei ist anzugeben, wo der Plan und seine Begründung während der
Dienststunden eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft gegeben wird.

gez. A. Horn 
Oberbürgermeister 
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Teil A1: Planzeichnung

Art der baulichen Nutzung

Baulinien, Baugrenzen

Baulinie

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans

vorhandene Flurstücksgrenzen

vorhandene Flurstücksbezeichnung

vorhandene Bebauung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO)

(§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 BauNVO)

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

II  Zeichnerische Hinweise und Planzeichen ohne Festsetzungscharakter

2.50

Maßlinie, Maßzahl in Metern

Höhenlage des bestehenden Geländes in Meter ü. NHN

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen und Garagen

Zweckbestimmung:

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Oberkante Gebäude zwingend in Meter ü. NHN

z.B. OK  240.20

TG
Tiefgarage

vorhandene Bäume

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Anpflanzen von Bäumen (24 Stück)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a) BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a) BauGB)

A1 - A4

Bezeichnung der Anpflanzfläche

Erhaltung von Bäumen (27 Stück)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b) BauGB)

Baugrenze

M

Stellplatz für bewegliche Abfallbehälter

Mit einem Gehrecht zugunsten der Nutzer des Gebäudekomplexes

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

G1

Ü

Stellplatz für bewegliche Abfallbehälter zur Übergabe an die Müllabführ

Lärmpegelbereich III gemäß DIN 4109 (alle übrigen Fassaden- 

221.50

WA

Mit einem Gehrecht zugunsten der Stadt Erfurt zur Nutzung für die Allgemeinheit zu belastende Fläche 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

G2

Max-Reger-Straße 1 als Fußweg zur Entfluchtung zu belastende Fläche 

Baufeldbezeichnung

vorhandene Böschung

Planzeichenerklärung

Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 BauGB, BauNVO und PlanzV 

I  Zeichnerische Festsetzungen

Geschossflächenzahl
GFZ 1.2

Grundflächenzahl
GRZ 0.4

Zahl der Vollgeschosse zwingend
z.B.  V

Einfahrtsbereich Tiefgarage

Höhenlage von Festsetzungen

(§ 9 Abs. 3 BauGB)

Oberkante Tiefgarage als Höchstmaß in Meter ü. NHN

OKT max 220,60

Oberkante Fertigfußboden als Höchstmaß in Meter ü. NHN

geplante Geländehöhe in Meter ü. NHN

OKF max 221,60

221,30

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

abschnitte werden als Lärmpegelbereich I und II eingestuft)

A1 - C

Allgemeines Wohngebiet

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

Fußweg

Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

sowie der Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen 

Oberkante Gebäude zwingend in Meter ü. NHN

z.B. 

+240.20

z.B. 

z.B. 

z.B. 

   
 Vorhabenbezogener Bebauungsplan DAB655  
   

 "Wohnbebauung Max-Reger-Straße"  
   

  
 

 

   

 

  
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
   

 

 

Teil B: Textliche Festsetzungen 
Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 und 3 BauGB i.V.m.  
§ 12 Abs. 3a BauGB 
   

Nr. Festsetzung   Ermächtigung 
    

0. Im Rahmen der getroffenen Festsetzungen sind nur solche 

Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorha-

benträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

 

 § 12 Abs. 3a BauGB i.V.m. 

§ 9 Abs. 2 BauGB 

 

    

1. Art der baulichen Nutzung  § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
    

1.1. Im Allgemeinen Wohngebiet sind die nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 

und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Gartenbaube-

triebe und Tankstellen unzulässig. 

 

 § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 

1.2. Die nach § 13 BauNVO zulässigen Räume für die Berufs-

ausübung freiberuflich Tätiger sind nur ausnahmsweise zu-

lässig. 

 

 § 1 Abs. 5 BauNVO 

1.3. Ferienwohnungen als eine Unterart der nach § 4 Abs. 3 

Nr. 2 BauNVO ausnahmsweise zulässigen nicht störenden 

Gewerbebetriebe sind unzulässig. 

 

 § 1 Abs. 5 i.V.m. 

§ 1 Abs. 9 BauNVO 

    

2. Maß der baulichen Nutzung  § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
    

2.1. Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) darf ausnahms-

weise über das nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO zulässige 

Maß bis zu einer GRZ von 0,64 durch Tiefgaragen und den 

dazugehörigen technischen Anlagen sowie Feuerwehrauf-

stellflächen überschritten werden. 

 

 § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO 

 

2.2. Von der zwingend festgesetzten Oberkante Gebäude darf 

um maximal +/- 0,30 m abgewichen werden. 

 

 § 16 Abs. 6 BauNVO  

2.3. Die festgesetzte Oberkante Gebäude darf durch Aufzugs-

bauwerke um maximal 2,00 m überschritten werden. 

 

 § 16 Abs. 6 BauNVO 

 

2.4. Die OK Tiefgarage darf ausnahmsweise durch 11 Lüftungs-

anlagen überschritten werden. Davon dürfen maximal 5 Lüf-

tungsanlagen die Geländeoberkante bis zu einer Höhe von 

0,60 m überschreiten. Die anderen 6 Lüftungsanlagen dür-

fen die Geländeoberkante nicht überschreiten. 

 

  

    

3. Höhenlage von Festsetzungen  § 9 Abs. 3 BauGB 
    

3.1. Von der festgesetzten Geländehöhe darf unter Berücksich-

tigung der textlichen Festsetzung Nr. 12.1. um +/- 0,30 m 

abgewichen werden. 

 

  

    

4. Überbaubare Grundstücksfläche  § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
 

4.1. Ein Überschreiten von Baugrenzen ist durch Vordächer bis 

zu einer Breite von 4,00 m und einer Tiefe von 1,50 m zu-

lässig. 

 

 § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO 

 

    
5. Flächen für Nebenanlagen; Stellplätze und 

Garagen mit ihren Einfahrten 
 § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 

    

5.1. Hochbauliche Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO 

sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 

sowie der nach der jeweiligen Zweckbestimmung festge-

setzten Fläche zulässig. Ausgenommen hiervon sind Spiel-

anlagen sowie Standorte für Fahrradstellplätze im Bereich 

der Hauseingänge. 

 

 § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO 

5.2. Oberirdische Stellplätze und Garagen sind unzulässig. Tief-

garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks-

flächen sowie der dafür festgesetzten Fläche zulässig. 

 

 § 12 Abs. 6 BauNVO 

5.3. Ein- und Ausfahrten von Tiefgaragen sind nur innerhalb des 

zeichnerisch festgesetzten Bereiches zulässig. 

 

 § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 

    

 

6. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft 

 § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB  
 

    

6.1. Die Dachflächen der Gebäude sind dauerhaft mit Gräsern 

und Stauden zu begrünen. Die Dachbegrünung ist extensiv 

mit einer Substratdicke von mindestens 0,10 m herzustel-

len und dauerhaft zu unterhalten. Davon ausgenommen 

sind Flächen für technische Aufbauten und Kiesstreifen im 

Randbereich der Attika bis zu einer Breite von max. 

0,50 m.  

Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien sind nur als 

aufgeständerte Konstruktionen in einer technischen Aus-

führung zulässig, die die Ausbildung eines extensiven 

Gründachs zulässt.  

 

  

6.2. Die Dächer von Tiefgaragen sind mit einer mindestens 

0,60 m starken vegetationsfähigen Substratschicht zu 

überdecken und zu begrünen. Erforderliche Zuwegungen 

und Terrassen sind davon ausgenommen.  

 

  

6.3. Für alle neu zu pflanzenden Bäume ist dauerhaft ein 

durchwurzelbarer Raum von mindestens 18,00 m3 bei ei-

ner Breite von mindestens 2,00 m zu gewährleisten. Die 

Wurzelbereiche sind durch geeignete Maßnahmen dauer-

haft luft- und wasserdurchlässig zu erhalten. 

 

  

 

6.4. Die Wurzelbereiche der zur Erhaltung festgesetzten Bäu-

me sind auf einer Fläche von mindestens 6,00 m² von voll-

ständiger Versiegelung freizuhalten und durch geeignete 

Maßnahmen (z.B. Wurzelbrücken) vor Verdichtung zu 

schützen. Dabei muss der Abstand von versiegelten Flä-

chen zum Stammmittelpunkt mindestens 2,00 m betragen. 

 

  

 

6.5. Alle befestigten Flächen sind mit versickerungsfähigem 

Pflaster oder Plattenbelag auszubilden. Die ausschließlich 

für die Feuerwehr erforderlichen befestigten Flächen sind 

mit einem Fugenanteil von mindestens 46% auszubilden. 

 

  

    

7. Verwendungsverbot bestimmter luftverunrei-
nigender Stoffe 

 § 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB 

    

7.1. In Feuerungsanlagen dürfen keine festen oder flüssigen 

Brennstoffe verbrannt werden. Die Errichtung und der Be-

trieb von offenen Kaminen sind unzulässig. 

 

  

 
8. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- 
immissionsschutzgesetzes 

 § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB  

    

8.1. Die Außenbauteile der baulichen Anlagen müssen je nach 

Lärmpegelbereich und Raumart die nachfolgenden 

Schalldämm-Maße R‘w,res gemäß DIN 4109-1:2018-01 

aufweisen: 

      

    

 Lärmpegelbe-
reich 

Maßgeblicher Außen-
lärmpegel in dB(A) 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen 
 
R’w,res  

in dB(A) 

  

   

 I Bis 55 30   

 II 56 – 60 30   

 III 61 – 65 35   

    

 Das Schalldämm-Maß R’w,res ist für die gesamte Außenfas-

sade des jeweiligen Raumes nachzuweisen. 

 

  

 

8.2. Sofern der Schwellenwert des Beurteilungspegels (Nacht) 

von 50 dB(A) an der Fassade zu Räumen, die zum Schlafen 

genutzt werden überschritten wird, so sind diese Räume mit 

einer fensterunabhängigen Lüftung zu versehen. Dies betrifft 

die als Lärmpegelbereich III eingestuften Fassaden der Ge-

bäude in den Baufeldern A2 und B sowie die Nordfassade 

des Gebäudes im Baufeld A1.  

Die fensterunabhängige Lüftung muss so ausgeführt werden, 

dass die Anforderungen an den Schallschutz der Außenbau-

teile gemäß textlicher Festsetzung Nr. 8.1. nicht unterschrit-

ten werden. 

Die fensterunabhängige Lüftung ist nicht erforderlich, wenn 

der betroffene Raum eine ausreichende Lüftungsmöglichkeit 

über ein Fenster an einer anderen Fassade mit anliegendem 

Beurteilungspegel (Nacht) unter 50 dB(A) möglich ist.  
 

  

8.3. In der Tiefgarage sind maximal 98 Stellplätze zulässig. 
 

  

8.4. Die Tiefgaragenein- und -ausfahrt ist mit schallabsorbieren-

dem Material auszukleiden (bew. Schallabsorptiongrad 

αw ≥ 0,75).  

Die Fahrbahnoberflächen der Tiefgaragenein- und -ausfahrt 

sind in Asphalt oder einer vergleichbaren Oberfläche herzu-

stellen. 
 

  

8.5. Für die Zufahrt zur Tiefgarage sind ein geräuscharmes Tor 

sowie lärmarme Regenrinnen, welche dem Stand der Lärm-

minderungstechnik entsprechen, zu verwenden.   

 

  

    

9. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen sowie mit 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Er-
haltung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a  
und b BauGB 

    

9.1. Die zeichnerisch zum Erhalt festgesetzten 26 Bäume sind vor 

Beeinträchtigungen zu schützen, dauerhaft zu erhalten und 

bei Abgang mit Bäumen gemäß Artenliste 1. und 2. zu erset-

zen. 
 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 

 

9.2. Auf den zeichnerisch zum Anpflanzen festgesetzten Baum-

standorten sind insgesamt 25 Bäume, davon 17 Bäume 

I. Ordnung und 8 Bäume II. und III. Ordnung gemäß Artenlis-

ten 1 und 2 als Hochstamm mit einem Stammumfang 18-20 

cm für Bäume der Artenliste 1 und mit einem Stammumfang 

16-18 cm für Bäume der Artenliste 2 zu pflanzen, dauerhaft 

zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.  

Die festgesetzten Baumstandorte können ausnahmsweise 

bis max. 3,00 m im Radius verschoben werden. 

 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

 9.3. Auf der zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-

tigen Bepflanzungen festgesetzten Fläche A 1 ist eine dichte 

Gehölzstruktur aus 70% niedrigen bis mittelhohen Sträuchern 

sowie 30% Großsträucher zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten 

und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.  

Im Bereich der Müllübergabeplätze sind überwiegend 

Strauchpflanzungen mit einer Höhe von mindestens 1,50 m 

vorzusehen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleich-

wertig zu ersetzen.  

Es sind ausschließlich Laubgehölze zu verwenden. 

Rasenflächen sind unzulässig. Ausnahmsweise sind Lüf-

tungsbauwerke der Tiefgarage zulässig. 
 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

9.4. Auf der zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-

tigen Bepflanzungen festgesetzten Fläche A 2 sind Stauden, 

Gräser und Frühjahrsblüher zu pflanzen, dauerhaft zu erhal-

ten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Rasenflächen 

sind unzulässig. 
 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

9.5. Auf der zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-

tigen Bepflanzungen festgesetzten Flächen A 3 sind Kies-

beete mit Gräser und Stauden mit mindestens 70% Begrü-

nungsanteil anzulegen, dauerhaft zu erhalten und bei Ab-

gang gleichwertig zu ersetzen. Rasenflächen sind unzuläs-

sig. 
 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

9.6. Die zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonsti-

gen Bepflanzungen festgesetzte Fläche A 4 ist als Wiesen-

fläche mit einer autochthonen Saatgutmischung aus 85% 

Gräser und 15% schnittverträgliche Kräuter aus dem Pro-

duktionsraum 5 (Mitteldeutsches Flach- und Hügelland) 

anzulegen, dauerhaft zu erhalten und extensiv zu pflegen. 

 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

9.7. Als Sichtschutz und gestaltendes Element sind an den Ter-

rassen, den Mülleinhausungen und entlang des südöstlich 

verlaufenden Fußweges Hainbuchenhecken (Carpinus be-

tulus) anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 

gleichwertig zu ersetzen.  

 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

 

9.8. Im Baufeld C ist an der Westfassade des Gebäudes im 

Erdgeschossbereich eine mindestens 3,00 m hohe Wand-

begrünung mit schlingenden oder rankenden Pflanzen 

herzustellen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 

gleichwertig zu ersetzen.  

Die Wurzelbereiche der Pflanzen sind durch geeignete 

Maßnahmen dauerhaft luft- und wasserdurchlässig zu er-

halten. 

 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

9.9. Artenliste 1:  

Bäume I. Ordnung 

Alnus x spaethii (Purpur-Erle), Betula pendula (Weiß-

Birke), Castanea sativa (Esskastanie), Corylus colurna 

(Baumhasel), Fraxinus ornus (Blumen-Esche), Ginkgo bi-

loba (Ginkgo), Liriodendron tulipifera (Amerikanischer Tul-

penbaum), Prunus avium (Kirsche), Quercus cerris (Zerr-

Eiche), Quercus frainetto (Ungarische Eiche), Robinia 

pseudoacacia (Robinie), Sophora japonica (Japanischer 

Schnurbaum), Silber-Linde (Tilia tomentosa) 

Artenliste 2:  

Bäume II. und III. Ordnung 

Acer campestre (Feld-Ahorn), Acer truncatum 'Norwegian 

Sunset' (Chinesische Spitz-Ahorn), Amelanchier arborea, 

Robin Hill‘ (Schnee-Felsenbirne), Carpinus betulus (Hain-

buche), Crataegus crus-galli (Hahnensporn-Weißdorn), 

Koelreuteria paniculata (Blasenesche), Magnolia kobus 

(Kobushi-Magnolie), Malus Hybriden (Zier-Äpfel), Ostrya 

carpinifolia (Hopfenbuche), Sorbus intermedia (Schwedi-

sche Mehlbeere), Sorbus torminalis (Elsbeere), Tilia  

cordata 'Rancho' (Winter- Linde in Sorten) 

 

 § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB 
i.V.m. § 97 ThürBO und § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
 
Nr. Festsetzung  Ermächtigung 
    

10. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
 

 § 97 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO 
i.V.m. § 12 Abs. 3 BauGB 

    

10.1. Bauliche Anlagen sind entsprechend den zeichnerischen 

Festsetzungen, Teil A2 herzustellen. Abweichungen von 

den zeichnerisch festgesetzten Ansichten der Gebäude 

sind im Rahmen der sonstigen Festsetzungen ausnahms-

weise zulässig, soweit die gestalterischen Grundzüge der 

Planung nicht verletzt werden. 

 

  

 

10.2. Die Gebäudefassaden sind in Material und Farbgebung 

gemäß dem in Teil A2 zeichnerisch festgesetzten Fassa-

dendetail auszuführen. 

 

  

10.3. Farblich und strukturell abgesetzte Wandbereiche bzw. 

Fassadenelemente sind entlang der Farb- und Strukturkan-

ten um mindestens 2 cm zu profilieren oder in unterschied-

licher Materialität bzw. Putzart auszuführen. 

 

  

10.4. Absturzsicherungen an Gebäuden sind als farbbeschichte-

tes Füllstabgeländer gemäß den zeichnerisch festgesetz-

ten Ansichten auszubilden. Zusätzliche Sichtschutzelemen-

te an den Absturzsicherungen sind unzulässig. 

 

  

 

10.5. Verschattungselemente sind nur als fassadenintegrierte 

Textilscreens zulässig. 

 

  

10.6. Reflektierende und glänzende Fassadenmaterialien und  

-elemente sind unzulässig. Ausgenommen davon sind 

Glasflächen. 

 

  

10.7. Die Gebäude sind mit Flachdächern auszubilden. 

 

  

10.8. Als Dachaufbauten sind nur Aufzugsbauwerke und Solar-

anlagen zulässig. Solaranlagen dürfen die Oberkante der 

Attika nicht überschreiten und sind nur als Ständerkon-

struktionen über dem Gründach zulässig. 

 

  

    

11. Anordnung und Gestaltung von Werbeanla-
gen 

 § 97 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO 
i.V.m. § 12 Abs. 3 BauGB 

    

11.1. Werbeanlagen dürfen nur im Erdgeschoss der Gebäude 

angeordnet werden und eine Höhe von 0,6 m nicht über-

schreiten. Werbeanlagen sind an Türen, Toren und Fens-

tern unzulässig. 

 

  

11.2. Werbeanlagen mit beweglichen Teilen, als laufende 

Schrift- und Leuchtbänder, als Blinklichter, als Leuchtkäs-

ten sowie als Ausleger sind unzulässig.  

 

  

11.3. Werbeanlagen müssen in Lage, Farbe, Proportion, Gliede-

rung und Plastizität aufeinander sowie auf die Fassaden-

gestaltung abgestimmt sein und sich dieser in ihrer Gestal-

tung unterordnen. 

 

  

    

12. Gestaltung unbebauter Flächen der bebauten 
Grundstücke sowie der Einfriedungen 

 § 97 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO 
i.V.m. § 12 Abs. 3 BauGB 

    

12.1. Abgrabungen an Gebäuden sind unzulässig. 

 

  

12.2. Ebenerdige Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sind nur im 

Bereich der Hauseingänge und nur als Anlehnbügel in 

Flachstahl zulässig.  

 

  

12.3. Grundstückseinfriedungen und Sichtschutzelemente sind 

unzulässig. 

 

  

    

13. Gestaltung der Standplätze für bewegliche 
Abfallbehälter  

 § 97 Abs. 1 Nr. 4 ThürBO 
i.V.m. § 12 Abs. 3 BauGB 

    

13.1.  Die bewegliche Abfallbehälter sind in jeweils einem Müll-

tonnenschrank gemäß Vorhaben- und Erschließungsplan 

unterzubringen Die Mülltonnenschränke sind für alle 

Standorte einheitlich zu gestalten. 

 

  

 

 

Teil C: Hinweise (ohne Festsetzungscharakter)  
 

Archäologische Bodenfunde 
Der Geltungsbereich befindet sich in einem archäologischen Relevanzgebiet. Es ist davon auszuge-

hen, dass bei Erdarbeiten bau- und bodenarchäologische Siedlungs- oder Grabbefunde zerstört wer-

den. Deshalb müssen Eingriffe in den unterirdischen Bauraum denkmalrechtlich erlaubt werden. 

Voraussetzung für eine Erlaubnis ist eine einvernehmliche Abstimmung des Vorhabenträgers mit dem 

Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie über ggf. notwendige archäologische 

Untersuchungen. Die Kosten solcher Untersuchungen und/oder das Vorhaben begleitender Untersu-

chungen hat der Vorhabenträger bzw. Erlaubnisinhaber im Rahmen des Zumutbaren zu tragen (§§ 13 

Abs. 3, 14 Abs. 1 Satz 6 Thüringer Denkmalschutzgesetz). Je nach Vorhabensumfang ist einerseits 

die mögliche Dauer der Untersuchung bei der Zeitplanung des Vorhabens zu beachten und anderer-

seits können erhebliche Zusatzkosten entstehen, so dass sich eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit 

dem Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie empfiehlt.  

Die Anzeige- und sonstigen Pflichten nach § 16 Thüringer Denkmalschutzgesetz geltend ergänzend. 

Auf das Schatzregal des Freistaates Thüringen im Anwendungsbereich des § 17 Thüringer Denkmal-

schutzgesetz wird ergänzend hingewiesen.  

 

 

Auffälliger Bodenaushub, Bodenverunreinigungen 
Das Plangebiet ist im Thüringer Altlasteninformationssystem THALIS als Altlastenverdachtsfläche un-

ter der Kennziffer 10125 erfasst. Es wurden flächendeckend Auffüllungen mit Bauschutt, Asche, 

Schlacke und Ziegelmaterial sowie in Mischproben erhöhte Werte für PAK und Kupfer sowie Chrom 

und Nickel im Feststoff festgestellt. Erhebliche Kontaminationen des Materials wurden nicht nachge-

wiesen. Die Einstufung des Bodens erfolgt in die Zuordnungsklasse Z1.1 nach LAGA Boden. 

Werden bei Erdbaumaßnahmen schadstoffkontaminierte Medien in Boden, Wasser oder in der Luft 

oder auffällige Bereiche, wie kontaminationsverdächtige Bausubstanz oder Auffüllungen angetroffen, 

so ist die untere Bodenschutzbehörde, Umwelt- und Naturschutzamt der Stadt Erfurt zu informieren 

und die weitere Vorgehensweise abzustimmen. 

Entsiegelungs- und Tiefbauarbeiten sind durch fachlich versiertes Ingenieurpersonal begleiten zu las-

sen (bodenschutz- und abfallrechtliche Bauüberwachung, mit erforderlicher Fachkenntnis beim Um-

gang mit kontaminierten Materialien). Das bei Baumaßnehmen anfallende Aushubmaterial ist entspre-

chend der Technischen Regel (TR) der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zu deklarieren und 

einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. 

Einsichtnahme von Vorschriften 
Die den Festsetzungen zu Grunde liegenden Vorschriften wie DIN-Normen o.ä. können dort eingese-

hen werden, wo nach der Bekanntmachung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die öffentliche Auslegung des 

Bebauungsplanes und der Begründung erfolgt und gemäß § 10 Abs. 3 BauGB der Bebauungsplan mit 

der Begründung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten wird, d.h. nach derzeitiger Sachlage im Bauin-

formationsbüro der Stadtverwaltung Erfurt, 99092 Erfurt, Warsbergstraße 3. 

 

 

Bodenaufschlüsse und Baugruben 
Erdaufschlüsse (Bohrungen, größere Baugruben, Messstellen) sowie geophysikalische oder geoche-

mische Messungen - sind gemäß § 8 Geologiedatengesetz (GeolDG) spätestens zwei Wochen vor 

Baubeginn unaufgefordert beim Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) 

anzuzeigen. Weiterhin sind die Ergebnisse (Bohrdokumentation, Messdaten, Test- und Laboranaly-

sen, Pumpversuchsergebnisse, Lagepläne u. ä.) gemäß § 9 GeolDG spätestens drei Monate nach 

Abschluss der Untersuchungen unaufgefordert durch die Auftraggeber oder die beauftragten Firmen 

vorzugsweise elektronisch zu übergeben.  

 

 

Fernwärme 
Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich der Fernwärmesatzung der Stadt Erfurt vom 

07.06.2005 im Teilbereich 06 Versorgungsgebiet Süd, öffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt der 

Stadt Erfurt vom 08.07.2005. 

 

 

Artenschutzmaßnahmen 
Vermeidungsmaßnahme V1: Zeitliche Beschränkung für die Baufeldfreimachung 

Die Arbeiten zur Baufeldfreimachung (Beseitigung der Vegetation und der Bodenoberfläche) dürfen 

artenschutzrechtlich veranlasst abweichen von § 39 BNatSchG Abs. 5 Nr. 2 zwingend nur außerhalb 

der Brutzeiten im Zeitraum vom 1. August bis 28. Februar jeden Jahres erfolgen. 

Vermeidungsmaßnahme V2: Baumkontrolle vor Fällung 

Die zu fällenden Bäume/Gehölze sind unmittelbar (3-5 Tage) vor dem Fällen/Roden auf vorhandene 

besetzte Nester, Horste und Höhlen zu begutachten (Kontrolle). 

Vermeidungsmaßnahme V3: Minimierung Falleneffekt 

Für die Außenbeleuchtung sind nur energiesparende und insektenfreundliche Leuchtmittel mit warm-

weiser Lichtfarbe, unter 3.000 Kelvin und nach unten gerichteten Lichtquellen zulässig Dadurch wird 

der Falleneffekt für Nachtinsekten minimiert. 

Vermeidungsmaßnahme V4: Nisthilfen und Fledermausquartiere  

Als Ausgleich für verloren gehende Niststätten von Halbhöhlenbrütern sowie als Ersatz von potentiel-

len Fledermausquartieren ist an geeigneten Anbringungsorten die Anbringung von vier selbstreinigen-

den Fledermauskästen und insgesamt sechs Nistkästen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter vorzuse-

hen. 

 

 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 94 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO handelt, wer den aufgrund von § 97 ThürBO 

erlassenen örtlichen Bauvorschriften in diesem Bebauungsplan zuwider handelt. Auf die Bußgeldbe-

stimmungen des § 94 Abs. 3 ThürBO wird verwiesen. 

 

Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzen und Bezeichnungen als Grundlage für die 

geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung mit dem Liegenschaftskataster 

nach dem Stand vom 28.07.2021 übereinstimmen. 

 

Erfurt, den 30.11.2021 

 

 

 

          gez. Kräling 
………………………………………… 

Dipl.-Ing. Reinhard Kräling, ÖbVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Rechtsgrundlagen              
 

1. Baugesetzbuch (BauGB)   
2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 

BauNVO) 
3. Thüringer Bauordnung (ThürBO) 
4. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 

(Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90) 
5. Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO)  

 

In der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses jeweils gültigen Fassung. 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

Verfahrensvermerke zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan  
DAB655 "Wohnbebauung Max-Reger-Straße" 

im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 

 

1. Der Stadtrat Erfurt hat am 16.05.2018 mit Beschluss Nr. 2412/17 den Einleitungs- und Aufstellungsbe-

schluss gefasst, den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und dessen Begründung 

gebilligt und die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen. Der Be-

schluss wurde im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 10 vom 08.06.2018 ortsüblich bekannt 

gemacht. 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 

Abs. 1 BauGB, bekannt gemacht im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 10 vom 08.06.2018, ist 

vom 18.06.2018 bis zum 20.07.2018 durch öffentliche Auslegung des Vorentwurfes und dessen Be-

gründung durchgeführt worden. 

3. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 13a 

Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 und § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB mit Schreiben vom 08.06.2018 zur 

Äußerung aufgefordert worden. 

4. Der Stadtrat Erfurt hat am 27.04.2022 mit Beschluss Nr. 1327/21 den Entwurf des vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplanes mit Begründung gebilligt und die öffentliche Auslegung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 

i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

5. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und dessen Begründung haben gem. § 13a 

Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB in der Zeit vom 07.06.2022 bis zum 

08.07.2022 öffentlich ausgelegen. 

6. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 

§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt Nr. 10 vom 25.05.2022 ortsüblich 

bekannt gemacht worden. 

7. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 13a 

Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 25.05.2022 zur Stel-

lungnahme aufgefordert  worden. 

8. Die erneute Beteiligung zu der Änderung des Bebauungsplanentwurfes gem. § 4a Abs. 3 BauGB er-

folgte mit Schreiben vom 13.02.2023. Gem. § 4a Abs. 3 S. 4 BauGB werden durch die Änderung des 

Entwurfes des Bebauungsplanes die Grundzüge der Planung nicht berührt. Daher wird die Einholung 

der Stellungnahme auf die von der Änderung Betroffenen beschränkt. 

9. Der Stadtrat Erfurt hat am                 mit Beschluss Nr.                 nach Prüfung der abgegebenen Stel-

lungnahmen die Abwägung beschlossen und den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 10 

Abs. 1 BauGB i.V.m. § 97 Abs. 2 ThürBO und §§ 19, 2 ThürKO als Satzung beschlossen. 

 

 

Erfurt, den 

 

 

Oberbürgermeister 

 

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan einschließlich der Textfestsetzung wurde gemäß § 21 Abs. 3 

ThürKO der Rechtsaufsichtsbehörde  mit Schreiben vom                 vorgelegt. Die Satzung wurde nicht 

beanstandet. 

 

 

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses vorhabenbezogenen Bebauungs-

planes mit dem Willen der Landeshauptstadt Erfurt sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen 

Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden bekundet. 

 

Ausfertigung 

 

 

Erfurt, den 
 
 
 

Landeshauptstadt Erfurt 

A.Horn 

Oberbürgermeister 

 

 

Der vorhabenbezogene Bebaungsplan wurde gemäß § 10 Abs. 3 BauGB im Amtsblatt der Landeshaupt-

stadt Erfurt Nr.       vom                 ortsüblich bekannt gemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan 

 

Rechtsverbindlich 
 

 

Erfurt, den 

 

 

 

Oberbürgermeister 

 

 

Teil A2: Zeichnerische Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 97 Abs. 1 Nr. 1 ThürBO
Ansichten    M  1:200

Nordansicht des Gebäudes im Baufeld A1

Ostansicht des Gebäudes im Baufeld A1

Südansicht des Gebäudes im Baufeld A1 und A2
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Südansicht des Gebäudes im Baufeld C Westansicht des Gebäudes im Baufeld CSüdostansicht des Gebäudes im Baufeld C

Ostansicht des Gebäudes im Baufeld B

Nordostansicht des Gebäudes im Baufeld C

Südansicht des Gebäudes im Baufeld B

Fassadendetail    M  1:100

Westansicht des Gebäudes im Baufeld A1

Maßstab:  1 : 500 Datum:  23.07.2024 Planausschnitt unmaßstäblich                Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung



Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses Vorhaben- und Erschließungsplans
mit dem Willen der Landeshauptstadt Erfurt sowie die Erhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen 
Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans werden bekundet.

Erfurt, den

 Landeshauptstadt Erfurt

Oberbürgermeister

 Ausfertigung

A. Bausewein

    Nachdruck oder Vervielfältigung verboten

Vorhaben- und Erschließungsplan DAB655
 "Max-Reger-Straße"

    Maßstab:  1 : 200

Teil 1:
Freiflächen und Dachaufsichtsplan

Datum:   03.07.2024
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Spielen/ Aufenthalt

Haltepunkt ÖPNV

ÖPNV Straßenbahn

Max-Reger-Straße

Richtung
Melchendorfer Straße
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Müllstellplatz A2

Müllstellplatz B

Müllstellplatz A1

westlich

BAUM - ERHALT
27 Stück

BAUM - AUSSERHALB DES
BEARBEITUNGSBEREICHES

BAUM - FÄLLUNG
27 Stück

BAUM - NEUPFLANZUNG
1. Ordnung (mit ca. Endgröße)
17 Stück

BAUM - NEUPFLANZUNG
2. und 3. Ordnung
7 Stück

SOLITÄRSTRAUCH

STRAUCHGEHÖLZE/
GEHÖLZFLÄCHE

GESCHNITTENE HECKE
H ca. 1,20m
Beispiel: Hainbuche

OKF max

OKT max

AUSSTATTUNG

Sitz-Bänke Beispiel: Bank Binga von Runge

Radanlehnbürgel für Besucher,
Beispiel: Modell 'ERFURT'
(Radständer für Anwohner in der Tiefgarage)

Müllschrank Beispiel: Serie 
"Silent" von Paul Wolff

Doppelstabmattenzaun, Höhe: 1,20 m
fvz, pulverbeschichtet, Farbe: anthrazit

Fahr- und Bewegungsflächen

Feuerwehr-Aufstellfläche

Leiter-Aufstellflächen

Anleiterbereich

BRANDSCHUTZPLANUNG

VEGETATION

WANDBEGRÜNUNG
mit Rankgerüst, Höhe ca. 3m

RASENFLÄCHE
regelmäßige Mahd

WIESENFLÄCHE
2x jährlich Mahd

REPRÄSENTATIVE
STAUDENPFLANZUNG
Ergänzung mit Gräsern 
und Blumenzwiebeln

STAUDENBEET mit mineral.  
Mulchung (Diabas/ Grauwacke)
im Bereich der Mieterterrassen
mit 70% Grünanteil

DACHFLÄCHEN
mit extensiver Begrünung

DACHFLÄCHEN
Kiesstreifen 

HAUSEINGÄNGE
Betonplatten, 8cm, Farbe: color Grafit fein, in Reihe verlegt
Beispiel: Padio 14 Firma RINN; Einfassung: Granit Großsteinpflaster

MIETERTERRASSEN
Betonplatten, 4cm, Farbe: color Grafit fein, in Reihe verlegt
Beispiel: Medino Platten Firma RINN, Einfassung: Granit Großsteinpflaster

WEGEVERBINDUNGEN
Betonpflaster, 8cm, Farbe: color Silber-Mix
Beispiel: Valeo Firma RINN; Einfassung: Granit Großsteinpflaster

SCHMUCKELEMENTE INNERHALB DER
PLATZ- UND WEGEGESTALTUNG
Granit-Kleinsteinpflaster, Farbe: grau

FEUERWEHR-AUFSTELLFLÄCHEN
Betonrasenwaben, 8 cm, Farbe: grau, Fugenanteil 46%
Beispiel: Hydropor Rasenwabe Firma: RINN; Einfassung: Beton-Tiefbord 

SPIELFLÄCHE (Fallschutzsand)
Beispiel Spielgeräte:  Federobjekt "Klemens" und Vogelnestschaukel "fantis" Firma: Stilum
Sandspieltisch unterfahrbar Firma: eibe; Einfassung Spielbereich: Granit Großsteinpflaster

LEGENDE

WEGE- UND PLATZFLÄCHEN

Zahl der Vollgeschosse, zwingendV

Brandschutzbaulast Agentur für Arbeit

Entrauchungsschacht / Lüftungshaube
mit Sitzauflage für Tiefgarage 
1.50x1.00x ca. 0,60m (BxTxH)

Entrauchungsschacht / Lüftungshaube
Tiefgarage  1.50x1.00x ca. 0,60m (BxTxH)

221.40

A1 Gebäude-/ bzw.
Baufeldbezeichnung

Oberkante Gebäude, zwingendOK

Oberkante Fertigfußboden,
Höchstmaß in Meter über NHN
Oberkante Tiefgarage,
Höchstmaß in Meter über NHN

Entrauchungsschacht
Tiefgarage  1.50 x 1.00 m (BxT)

Außenwand Tiefgarage

Flurstücksgrenze

SONSTIGES

221.32 Geländehöhen Bestand in Meter über NHN

festgesetzte Geländehöhe in Meter über NHN

Grenze Geltungsbereich

Entfluchtungsbaulast Agentur für Arbeit

KLEINKINDSPIELBEREICH

AUSSTATTUNG

VEGETATION

PLATZ- UND WEGEBAU

 Federwippe "Klemens"  Vogelnestschaukel "fantis"

 Sandspieltisch; unterfahrbar

 Radanlehnbügel Modell "ERFURT"  Sitzbank "Binga" von Runge

 Heckenstrukturen, Hainbuchen  Staudenbeet mit mineralischer Mulchung

 Mülltonnenschrank mit extensiver Begrünung  repräsentative Staudenpflanzung

 Hydropor Rasenwabe

 Betonpflaster Valeo, color Silber-Mix  Betonplatten Padio 14, color Grafit fein

 Beton-Terrassenplatten Medino, color Grafit fein

 Entrauchungsschacht mit Sitzauflage
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    Nachdruck oder Vervielfältigung verboten 

Massivhaus GmbH

Maximilian- Welsch- Straße 13

99084 Erfurt

Massivhaus GmbH

Maximilian- Welsch- Straße 13

99084 Erfurt

Vorhaben- und Erschließungsplan DAB 655
 "Wohnbebauung Max-Reger-Straße" 

A n s i c h t e n - H a u s B

S c h n i t t - H a u s C

S c h n i t t - H a u s B

S c h n i t t - H a u s B

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses Vorhaben- und Erschließungsplans
mit dem Willen der Landeshauptstadt Erfurt sowie die Erhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen 
Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans werden bekundet.

Erfurt, den

 Landeshauptstadt Erfurt

Oberbürgermeister

 Ausfertigung

A. Bausewein

Teil 2: Ansichten und Fassadendetail

    Maßstab:  1 : 200 / 1 : 50

A n s i c h t - H a u s A1 A n s i c h t - H a u s A1 + A2

A n s i c h t - H a u s A2 A n s i c h t - H a u s A1

A n s i c h t e n - H a u s C

A n s i c h t e n - H a u s C

A n s i c h t - H a u s A  F a s s a d e n d e t a i l 1:50

A n s i c h t / S c h n i t t - H a u s A2 + TG

Datum:  03.07.2024
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Attika Verblechung
Farbe: quarzgrau RAL 7039

Absturzsicherung Loggia
Füllstabgeländer - Metall
Farbe: eloxiert - perlgold RAL 1036

Fensterbank umlaufend
Kunststein
Farbe: anthrazit

Fensterfasche
Feinputz
Farbe: verkehrsweiss

Fassade
Feinputz
Farbe: sandfarben
Hellbezugswert: 50 - 60

Fensterrahmen
Kunststoff
Farbe: quarzgrau RAL 7039

Zipscreen
Farbe: dunkelgrau

Sockelbereich EG
Klinkerriemchen
Farbe: erdtöne geschlemmt

Hauseingangstür
Kunststoff
Farbe: quarzgrau RAL 7039
Eingangsgriff
Farbe: eloxiert - perlgold RAL 1036
Klingelanlage
Farbe: anthrazitgrau

+221.40
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+240.20

±0.00
+0.20
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Beschluss zur Drucksache Nr. 1429/24 der Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2024 

Änderung Gesellschaftsverträge der Kaisersaal Erfurt GmbH und der Erfurt Tourismus und 
Marketing GmbH 

Genaue Fassung: 

01  
Die Änderung des Gesellschaftsvertrages der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH 
gemäß Anlage 1 wird beschlossen. 

02  
Die Änderung des Gesellschaftsvertrages der Kaisersaal Erfurt GmbH gemäß Anlage 4 wird 
beschlossen. 

gez. A. Horn 
Oberbürgermeister 
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Gesellschaftsvertrag der 

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH 

§ 1 Rechtsform, Firma

(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(2) Die Gesellschaft führt die Firma "Erfurt Tourismus und Marketing GmbH"

§ 2 Sitz der Gesellschaft

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Landeshauptstadt Erfurt. 

§ 3 Gegenstand des Unternehmens

(1) Der Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung, Koordinierung und Um-

setzung der Aktivitäten des Stadtmarketings zur Steigerung des Bekanntheits-

grades, der Profilierung und Imageprägung der Landeshauptstadt Erfurt.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, wirtschaftlich tätig zu werden und alle Rechts-

handlungen vorzunehmen, die den Gesellschaftszweck fördern können. Zur Er-

reichung ihrer Ziele stellt sich die Gesellschaft insbesondere folgende Aufga-

ben:

- Unterstützung bei der Profilierung der Landeshauptstadt Erfurt als attraktives

Städtereiseziel und deren Darstellung auf nationalen und internationalen

Märkten als Landeshauptstadt des Freistaates Thüringen, als Standort für Kon-

gresse, Ausstellungen und Messen, als Stadt mit einer reichen kulturellen Ver-

gangenheit und einer lebendigen Gegenwartskultur unter Berücksichtigung der

Interessen der Erfurter Bevölkerung,

- Unterstützung bei der Imageprägung der Landeshauptstadt als Wohn -, Han-

dels- und Wirtschaftsstandort sowie als Standort von Wissenschaft und Sport,

- Entwicklung der Tourismusbranche zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für

die Landeshauptstadt Erfurt und den stadtnahen Bereich Erfurts bei gleichzei-

tiger Förderung eines sozial und umweltverträglichen Tourismus unter Beach-

tung der Stadt/Umland-Beziehung,

- Förderung und Unterstützung des heimatstädtischen Brauchtums, stadtprä-

gender Feste und Festspiele, die geeignet sind einem breitem - nationalem und

internationalem Publikum nahegebracht werden zu können.

(3) Die Gesellschaft ist berechtigt alle geschäftlichen Aktivitäten auszuführen, die

die Vermarktung der Landeshauptstadt Erfurt als Ganzes unterstützen.

(4) Die Gesellschaft fördert den Aufbau und die Pflege von Kooperationsbeziehun-

gen zu anderen Unternehmen die zur Durchsetzung des Gesellschaftszweckes

erforderlich sind.
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§ 4 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

(1) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt.

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5 Stammkapital, Geschäftsanteile

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 27.500,00 Euro (in Worten: Sie-

benundzwanzigtausendfünfhundert Euro).

Die Landeshauptstadt Erfurt hält einen Geschäftsanteil von: 20.350,00 Euro

(in Worten: zwanzigtausenddreihundert-

fünfzig Euro) 

Geschäftsanteil 1 

und einen Geschäftsanteil von 7.150,00 Euro  

(in Worten: siebentausendeinhundertfünf-

zig Euro) 

Geschäftsanteil 2 

(2) Der Beitritt von Personen bzw. Unternehmen gemäß § 8 (2) ist ausgeschlossen.

§ 6 Verfügung über Geschäftsanteile

Die Verfügung über einen Geschäftsanteil oder eines Teils desselben, insbesondere 

Abtretung oder Verpfändung, ist nur mit vorheriger Zustimmung der Gesellschaf-

terversammlung möglich. 

§ 7 Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind 

1. die Geschäftsführung,

2. der Aufsichtsrat,

3. die Gesellschafterversammlung.

§ 8 Pflichten der Gesellschaftsorgane

(1) Geschäftsführung und Aufsichtsrat sind verpflichtet, den Geschäftsbetrieb wie

ein ordentlicher Kaufmann leistungsbezogen auszurichten.
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(2) Die Mitgliedschaft in den Organen der Gesellschaft ist derjenigen Person ver-

wehrt, die

a) in den Organen eines anderen Tourismusvereines oder einer anderen dem-

entsprechenden Gesellschaft tätig,

b) Abschlussprüfer der Gesellschaft ist.

(3) Mit Geschäftsführern, Prokuristen oder den Mitgliedern des Aufsichtsrates dür-

fen Rechtsgeschäfte, die eine Kreditgewährung beinhalten oder sich auf den

Erwerb, die Errichtung und Bewirtschaftung von Bauten oder überhaupt auf den

Gesellschaftszweck gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages beziehen, nur abge-

schlossen werden, wenn der Aufsichtsrat dem zugestimmt hat. Die §§ 114, 11 5

Aktiengesetz gelten entsprechend. Für Begünstigungen in Miet-, Pacht- und

Verkaufspreis gilt das entsprechend.

(4) Die Geschäftsführung darf ohne Einwilligung des Aufsichtsrates kein Handels-

gewerbe betreiben, keine Geschäfte für eigene oder fremde Rechnung im Ge-

schäftszweig der Gesellschaft tätigen und nicht Mitglied des Vorstandes, der

Geschäftsführung oder persönlich haftender Gesellschafter einer anderen Han-

delsgesellschaft sein. Im Übrigen gilt § 88 Aktiengesetz.

(5) Die Sitzungen der Organe der Gesellschaft finden am Sitz der Gesellschaft statt.

§ 9 Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer

werden unter Beachtung von § 8 Abs. 2 dieses Gesellschaftsvertrages durch die

Gesellschafterversammlung bestellt, angestellt und abberufen. Sie sind vorran-

gig unter fachlichen Gesichtspunkten auszuwählen. Die Bestellung erfolgt auf

die Dauer von bis zu 5 Jahren. Eine wiederholte Bestellung ist jeweils für höchs-

tens 5 Jahre zulässig. Eine vorzeitige Abberufung aus wichtigem Grunde bedarf

der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung.

(2) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Ge-

schäftsführer oder einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuris-

ten vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann auf Empfehlung des Auf-

sichtsrates einem Geschäftsführer oder mehreren Geschäftsführern Alleinver-

tretungsbefugnis bzw. das Recht zur Selbstkontrahierung einräumen.

(3) Der Aufsichtsrat gibt der Geschäftsführung eine Geschäftsordnung; dem Auf-

sichtsrat ist auf Verlangen nach Maßgabe des § 90 Aktiengesetz zu berichten.

(4) Sofern im § 10 nichts Anderes bestimmt ist, darf die Geschäftsführung ohne

Zustimmung des Aufsichtsrates Geschäfte bis zu einer Höhe von 25.000,00 Euro

(in Worten: Fünfundzwanzigtausend Euro) abschließen.
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§ 10 Tätigkeit der Geschäftsführung

(1) Die Geschäftsführung hat die Gesellschaft unter eigener Verantwortung zu lei-

ten. Sie hat die obliegenden Pflichten mit der Sorgfalt eines ordentlichen und

gewissenhaften Kaufmannes nach Maßgabe der Gesetze und dieses Gesell-

schaftsvertrages zu erfüllen. Sie wird im Rahmen der vom Aufsichtsrat be-

schlossenen Geschäftsordnung und des vom Aufsichtsrat vorab gebilligten und

von der Gesellschafterversammlung festgestellten Wirtschaftsplanes (§ 17) tä-

tig.

(2) Die Geschäftsführung bedarf der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates zu

allen Rechtsgeschäften, die über die gewöhnliche Geschäftstätigkeit der Ge-

sellschaft hinausgehen. Hierzu gehören insbesondere:

1. die Aufnahme von Kredite und Darlehen, soweit der im Wirtschaftsplan vor-

gesehene Gesamtbetrag überschritten wird;

2. der Erwerb, die Veräußerung und Belastung von eigenen, treuhänderischen

oder fremden Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten;

3. die Hingabe von Darlehen und die Übernahme von Bürgschaften und die

bürgschaftsähnlichen Verpflichtungen über den normalen Geschäftsbetrieb

hinaus und jedes Darlehen an die Geschäftsführung nach Maßgabe des § 89

Aktiengesetz;

4. die Einstellung von Personal, soweit sie im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen

ist;

5. alle sonstigen Rechtsgeschäfte, die sich nachhaltig auf den Wirtschaftsplan

auswirken;

6. die Übernahme und Veräußerung von Beteiligungen.

(3) Die Aufnahme von Krediten und Darlehen gemäß Abs. (2) Ziffer 1 und die Über-

nahme von Beteiligungen gemäß Abs. (2) Ziffer 6 bedürfen darüber hinaus der

rechtswirksamen Einwilligung des Stadtrates.

(4) Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat mindestens vierteljährlich schrift-

lich über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens zu berichten.

Dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates ist außerdem bei wichtigen Anlässen un-

verzüglich zu berichten.

(5) Für Dienst- und Werkverträge, durch die sich ein Mitglied des Aufsichtsrates zu

einer Tätigkeit höherer Art gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, gelten die

Vorschriften des Aktiengesetzes. Dabei ist unbeachtlich, ob sich dieses Mitglied

des Aufsichtsrates dazu höchstpersönlich oder in seiner Stellung als Organ ei-

ner anderen Gesellschaft oder eines Vereins verpflichtet.

§ 11 Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates, Personalausschuss

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Fünf Mitglieder des Aufsichtsra-

tes werden durch die Gesellschafterin Landeshauptstad t Erfurt entsandt. Der

Tourismusverein Erfurt e.V. hat das Recht bis zum 31.12.2026 vier Mitglieder

durch den Vorstand zu entsenden. Die Landeshauptstadt Erfurt hat das Recht
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einen sachkundigen Bediensteten der Stadtverwaltung zur Beratung des Auf-

sichtsrates als Gast mit Rederecht im Aufsichtsrat zu benennen. 

(2) Die Landeshauptstadt Erfurt hat das Recht, den Vorsitzenden des Aufsichtsrates

und der Tourismusverein e.V. bis zum 31.12.2026 dessen Stellvertreter zu be-

nennen. Wird hiervon kein Gebrauch gemacht, wählen die Mitglieder den Vor-

sitzenden und seinen Stellvertreter aus ihrer Mitte.

(3) Die Amtsdauer der Mitglieder des Aufsichtsrates beginnt mit ihrer Entsendung

und endet bei den von der Landeshauptstadt Erfurt entsandten Mitgliedern mit

dem Ablauf der jeweiligen Wahlperiode des Stadtrates der Landeshauptstadt

Erfurt Eine erneute Entsendung zulässig. Die Aufsichtsratsmitglieder führen

nach Ablauf der Wahlperiode ihre Geschäfte bis zur Konstituierung des neuen

Aufsichtsrates weiter.

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates können jederzeit vom Entsendungsberechtig-

ten abberufen werden.

(5) Die gemäß § 11 (1) von der Landeshauptstadt Erfurt entsandten Mitglieder des

Aufsichtsrates, die in ihrer Eigenschaft als Inhaber eines öffentlichen Amtes

oder Mitglieder des Stadtrates berufen sind, scheiden mit Aufgabe und Beendi-

gung dieses öffentlichen Amtes oder des Mandates aus dem Aufsichtsrat aus.

Im Falle vorzeitigen Ausscheidens eines Mitglieds des Aufsichtsrates ist für den

Rest der Amtszeit von der Entsendungsberechtigten ein neues Mitglied zu ent-

senden. Scheidet ein vom Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt entsandtes Mit-

glied vorzeitig aus dem Aufsichtsrat aus, so entsendet der Stadtrat einen Nach-

folger.

(6) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter Einhaltung einer einmo-

natigen Frist durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Auf-

sichtsrates niederlegen. Im Einvernehmen mit dem Ausscheidenden kann auf

die Frist verzichtet werden.

(7) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine Grundvergütung und ein Sit-

zungsgeld entsprechend den Regelungen der Stadt für ehrenamtlich tätige

Stadtratsmitglieder.

(8) Zu Fragen der Bestellung der Geschäftsführung wird ein Personalausschuss ge-

bildet. Diesem gehören an, der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt,

der Aufsichtsratsvorsitzende, zwei Aufsichtsratsmitglieder, die von der Landes-

hauptstadt Erfurt entsandt wurden und zwei Aufsichtsratsmitglieder, die vom

Tourismusverein Erfurt e.V. entsandt wurden. Den Vorsitz des Personalaus-

schusses hat der Oberbürgermeister inne, im Falle seiner Verhinderung, der ge-

setzliche Vertreter.
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§ 12 Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassungen des Aufsichtsrates

und des Personalausschusses 

(1) Der Vorsitzende oder im Fall seiner Verhinderung der Stellvertreter beruft den

Aufsichtsrat ein, so oft es das Interesse der Gesellschaft verlangt. Im Übrigen

gilt § 110 Aktiengesetz.

(2) Der Aufsichtsrat ist schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer

Frist von mindestens einer Woche einzuberufen. In dringenden Fällen können

eine andere Form der Einberufung oder eine kürzere Frist gewählt werden. Eine

solche Aufsichtsratssitzung gilt als form- und fristgerecht einberufen, sofern

nicht die Mehrheit der Aufsichtsratsmitglieder dieser Einladung widerspricht.

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder der Sitzung

ordnungsgemäß geladen sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder, darun-

ter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind. Ist der Aufsichtsrat

in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung nicht beschlussfähig, so kann

innerhalb einer Woche eine neue Sitzung mit gleicher Tagesordnung einberu-

fen werden. Diese ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen be-

schlussfähig; auf diese Folge ist in der zweiten Ladung ausdrücklich hinzuwei-

sen.

(4) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit, soweit

sich nicht aus dem Gesetz oder dem Gesellschaftsvertrag etwas Anderes ergibt.

Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, so hat auf Verlan-

gen eines seiner Mitglieder über denselben Gegenstand eine erneute Abstim-

mung stattzufinden. Ergibt auch diese Abstimmung Stimmengleichheit, zählt

die Stimme des Vorsitzenden doppelt.

(5) In eiligen oder einfachen Angelegenheiten können nach dem Ermessen des Vor-

sitzenden oder im Falle seiner Verhinderung nach dem Ermessen seines Stell-

vertreters Beschlüsse auch durch Einholung von schriftlichen, telegrafischen,

Telefax- oder auch fernmündlichen Erklärungen gefasst werden, wenn kein Mit-

glied des Aufsichtsrates diesem Verfahren unverzüglich widerspricht.

(6) Sachverständige und Auskunftspersonen können zu Beratungen über einzelne

Gegenstände zugezogen werden (§ 109 AktG Abs 1 Satz 2).

(7) Über die Sitzung des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom

Vorsitzenden der Sitzung und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist.

(8) Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

(9) Für den Personalausschuss gelten die Regelungen des Aufsichtsrates entspre-

chend mit der Maßgabe, dass Beschlüsse mit Dreiviertelmehrheit der abgege-

benen Stimmen zu fassen sind.
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§ 13 Aufgaben des Aufsichtsrates und des Personalausschusses

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführer in ihrer Geschäftsführung zu überwa-

chen.

(2) Der Aufsichtsrat berät die Geschäftsführung in wesentlichen inhaltlichen Fra-

gestellungen und die Umsetzung der Unternehmenskonzeption. Hierzu hat die

Geschäftsführung vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat die

geplanten Aktivitäten des Folgejahres vorzustellen und gemeinsam mit ihm -

auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten - zu erörtern.

(3) Der Aufsichtsrat beschließt über die in § 10 Abs. 2 aufgeführten Rechtsgeschäf-

te und über die Vorlagen der Geschäftsführung betreffend:

1. die Empfehlung für die Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung,

2. die Bestellung und Abberufung von Prokuristen,

3. die Zustimmung in den Fällen des § 8 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages,

4. die Grundsätze für den Erwerb und die Veräußerung von bebauten und unbe-

bauten Grundstücken,

5. die Einleitung eines Rechtsstreites mit einem Streitwert ab 10.000,00 Euro

6. eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung.

(4) Der Personalausschuss übernimmt in Fragen der Bestellung der Geschäftsfüh-

rung gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 die Funktion einer Personalfindungskommission

und bereitet die Personalauswahl vor und begleitet sie. Er unterbreitet auf Ba-

sis der geführten Gespräche dem Aufsichtsrat einen Vorschlag zur Beschlussfas-

sung an die Gesellschafterversammlung gemäß § 13 Abs. 3 Nr. 1,

§ 15 Abs. 2 Nr. 9.

§ 14 Einberufung und Vorsitz der Gesellschafterversammlung

(1) In der Gesellschafterversammlung wird die Landeshauptstadt Erfurt durch den

Oberbürgermeister vertreten. Soweit erforderlich, hat er Beschlüsse der zustän-

digen Gremien der Stadt Erfurt herbeizuführen.

(2) Die ordentliche Gesellschafterversammlung wird vom Vorsitzenden des Auf-

sichtsrates mindestens einmal jährlich und zwar spätestens acht Monate nach

Abschluss des Geschäftsjahres, zur Feststellung des Jahresabschlusses einberu-

fen.

(3) Die Gesellschafterversammlung wird schriftlich unter Mitteilung der Tagesord-

nung mit einer Frist von mindestens zwei Wochen einberufen. Der Lauf der Frist

beginnt mit dem Tag der Postaufgabe (Poststempel).

(4) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende des Auf-

sichtsrates oder im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter.
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(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind zu den Gesellschafterversammlungen

einzuladen. Sie sind auch ohne Einladung berechtigt, an jeder Gesellschafter-

versammlung teilzunehmen, sofern Gegenstand der Verhandlungen und Be-

schlussfassung nicht ihre eigene Person betreffen. Bei Behandlung solcher

Themen haben sie die Gesellschafterversammlung zu verlassen. Die Geschäfts-

führer nehmen an den Sitzungen der Gesellschafterversammlung teil, soweit

diese das bestimmt.

(6) Über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift an-

zufertigen, die von dem Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung, dem Pro-

tokollführer und von den Gesellschaftern zu unterzeichnen ist.

§ 15 Aufgaben der Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung beschließt in den nach dem Gesetz und dem

Gesellschaftsvertrag ihr zugewiesenen Fällen.

(2) Sie beschließt insbesondere über:

1. die Feststellung des Jahresabschlusses,

2. die Verwendung des Jahresergebnisses, insbesondere den Vortrag oder die

Abdeckung eines Verlustes,

3. die Bestellung der Abschlussprüfer,

4. die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat,

5. die Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals,

6. Änderungen des Gesellschaftsvertrages,

7. die Zustimmung nach § 6 betreffend die Verfügung über Geschäftsanteile,

8. die Auflösung der Gesellschaft,

9. die Bestellung, Anstellung, zeitige Abberufung der Geschäftsführung,

10. die vorzeitige Abberufung eines oder mehrerer Geschäftsführer aus wichti-

gem Grunde,

11. den Wirtschaftsplan,

(3) Solange ein Aufsichtsrat nicht bestellt ist, werden seine Aufgaben durch die

Gesellschafterversammlung wahrgenommen.

§ 16 Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Gesell-

schafter zur Sitzung ordnungsgemäß geladen sind und mehr als die Hälfte des

Stammkapitals vertreten ist.

(2) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen, soweit Gesetz oder der

Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmen, der einfachen Stimmenmehr-

heit wobei je 500,00 Euro eines Geschäftsanteils eine Stimme gewähren. Ände-

rungen gemäß § 15 Abs. (2) Ziffer 7 bedürfen zudem der rechtswirksamen Zu-

stimmung des Stadtrates.
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(3) Die Gesellschafter und jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhalten von der Ge-

schäftsführung eine Abschrift des Protokolls der Gesellschafterversammlung.

Die Gesellschafterversammlung kann anderes beschließen.

§ 17 Wirtschaftsplan

(1) Die Geschäftsführung stellt für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan

(Personal-, Bilanz-, Ergebnis-, Absatz- sowie Finanzplan) und die erforderlichen

Nachträge auf. Dem Wirtschaftsplan ist gegebenenfalls ein Investitionsplan

beizufügen.

(2) Der Wirtschaftsplan des nächsten Jahres ist der Gesellschafterversammlung bis

zum 31. Oktober des laufenden Geschäftsjahres zur Feststellung vorzulegen.

Eventuelle Nachträge sind zur Beschlussfassung rechtzeitig vorzulegen.

(3) Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen

und dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterin zur Kenntnis zu bringen.

§ 18 Jahresabschluss, Lagebericht, Publikationspflicht

(1) Die Geschäftsführung hat innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Ge-

schäftsjahres den Jahresabschluss (Jahresbilanz mit Gewinn- und Verlustrech-

nung) mit Anhang und Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vor-

schriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesell-

schaften aufzustellen, wobei die Voraussetzungen und der Umfang einer mög-

licherweise zu bildenden Rücklage einschließlich der steuerlichen Wirkung der

Rücklage gesondert auszuweisen sind.

(2) Abweichend von Absatz 1 wird bezüglich der Verpflichtung zur Erweiterung des

Lageberichts um eine nichtfinanzielle Erklärung im Sinne der §§ 289b bis 289e

HGB (Nachhaltigkeitsberichterstattung) auf die handelsrechtlichen Bestim-

mungen zur tatsächlichen Unternehmensgröße abgestellt.

(3) Der Jahresabschluss mit Anhang und der Lagebericht sind dem Abschlussprüfer

zur Prüfung vorzulegen. Nach Prüfung ist der Jahresabschluss mit dem Lagebe-

richt und dem Prüfungsbericht unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen.

(4) Der Aufsichtsrat hat innerhalb eines Monats nach Zugang der Unterlagen der

Gesellschafterin schriftlich über die Prüfung des Jahresabschlusses zu berich-

ten.

(5) Die Gesellschafterversammlung hat innerhalb von acht Monaten nach Ablauf

des Geschäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen.
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(6) Die Geschäftsführung hat die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwen-

dung des Ergebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und

den Lagebericht ortsüblich bekannt zu machen, gleichzeitig den Jahresab-

schluss und den Lagebericht auszulegen und in der Bekanntmachung auf die

Auslegung hinzuweisen.

(7) Die Geschäftsführung ist verpflichtet, den Prüfungsbericht des Abschlussprü-

fers der Gesellschafterin unverzüglich nach Eingang zu übersenden.

§ 19 Rechnungsprüfung

(1) Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht sind in entsprechender Anwendung

der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapi-

talgesellschaften zu prüfen. Bei der Erstellung des Prüfungsberichtes sind die

nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz vorgesehenen Prüfungsfeststellungen zu

treffen. Über die Prüfung ist schriftlich zu berichten.

(2) Der Landeshauptstadt Erfurt und dem für die Landeshauptstadt Erfurt zustän-

digem überörtlichem Prüfungsorgan werden die sich aus § 54 Haushaltsgrund-

sätzegesetz i. V. m. § 75 Abs. 4 Nr. 4 ThürKO ergebenden Befugnisse eingeräumt.

Das Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt Erfurt hat das Recht zur Kas-

sen-, Buch- und Betriebsprüfung.

§ 20 Auflösung der Gesellschaft

(1) Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch die Ge-

schäftsführung, sofern nicht die Gesellschafterversammlung etwas anderes be-

schließt.

(2) Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks fällt

das nach Abwicklung der Verbindlichkeiten verbleibende Gesellschaftsvermö-

gen an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile.

§ 21 Bekanntmachung

Die gesellschaftsrechtlichen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen - soweit 

zulässig -nur im elektronischen Teil des Bundesanzeigers. 

§ 22 Auffangklausel

(1) Soweit dieser Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt, gelten die gesetz-

lichen Bestimmungen in ihrer jeweiligen Fassung. Das Gleiche gilt, wenn eine

Bestimmung rechtsunwirksam sein sollte.
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(2) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder werden, so

berührt das nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der un-

wirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung eventueller Lücken des Vertrages

soll die gesetzliche Bestimmung bzw., sofern das nicht gegeben ist, an ihre Stel-

le eine angemessene Regelung treten, die dem am nächsten kommt, was die

Parteien nach ihrer Zwecksetzung gewollt haben
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Beschluss zur Drucksache Nr. 1470/24 der Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2024 

Ersatzfreiheitsstrafen vermeiden: Keine Strafanzeigen wegen Leistungserschleichung bei 
der EVAG und der Erfurter Bahn 

Genaue Fassung: 

Dem Erfurter Oberbürgermeister wird empfohlen sicherzustellen, dass eine geeignete 
Richtlinie für die Erfurter Verkehrsbetriebe AG und die Erfurter Bahn im Zusammenhang 
mit dem Umgang mit Beförderungserschleichungen erstellt wird. Dahingehend soll 
geprüft werden, Ansprüche auf zivilrechtlichem Wege zu verfolgen und auf 
Anzeigenstellungen im strafrechtlichen Sinne zu verzichten. Die gegebenenfalls 
notwendige Hinzuziehung der Polizei zur Ermittlung der Identität soll davon 
selbstverständlich nicht umfasst sein. 

gez. A. Horn 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 1504/24 der Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2024 

Welterbe Informations- und Bildungszentrum 

Genaue Fassung: 

Das Ergebnis der Standortanalyse wird zur Kenntnis genommen. Der in der Analyse 
präferierte Standort Rathausparkplatz wird für die weiteren Planungen für ein Welterbe-
Informations- und Bildungszentrum bestätigt. 

gez. A. Horn 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 1722/24 der Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2024 

Änderung Jugendhilfeplanung Hilfe zur Erziehung 2024 bis 2028 

Genaue Fassung: 

In der Jugendhilfeplanung Hilfe zur Erziehung 2024 bis 2028 wird im Abschnitt E der 
Maßnahmepunkt VI wie folgt geändert: Für das Projekt "SELF – Mein Weg" des Trägers 
UNITYED e. V. werden als kommunale Kofinanzierung jährlich 20.000,- EUR zur Verfügung 
gestellt.  

gez. A. Horn 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 1843/24 der Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2024 

5. Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der Internate und Wohnheime an
Staatlichen Berufsbildenden Schulen sowie des Spezialschulteiles am Albert-Schweitzer-

Gymnasium der Landeshauptstadt Erfurt - WhTarifOEF - vom 22. Oktober 2001 

Genaue Fassung: 

Die 5. Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der Internate und Wohnheime an 
Staatlichen Berufsbildenden Schulen sowie des Spezialschulteiles am Albert-Schweitzer-
Gymnasium der Landeshauptstadt Erfurt - WhTarifOEF – gemäß Anlage 1, wird 
beschlossen. 

gez. A. Horn 
Oberbürgermeister 



Anlage 1 zur DS 1843/24 

5. Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der Internate und

Wohnheime an Staatlichen Berufsbildenden Schulen sowie des

Spezialschulteiles am Albert-Schweitzer-Gymnasium der 

Landeshauptstadt Erfurt - WhTarifOEF 

Auf der Grundlage der §§ 2 und 18 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 

(Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der jeweils gültigen Fassung, der §§ 10 

Abs. 2 und 16 des Thüringer Schulgesetzes (ThürSchulG) in der jeweils gültigen 

Fassung sowie der §§ 7 und 6 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes über die Finanzierung 

der staatlichen Schulen (ThürSchFG) in der jeweils gültigen Fassung, hat der Stadtrat 

der Landeshauptstadt Erfurt in seiner Sitzung vom 11.12.2024 folgende 5. Änderung 

der Tarifordnung für die Benutzung der Internate und Wohnheime an Staatlichen 

Berufsbildenden Schulen sowie des Spezialschulteiles am Albert-Schweitzer-

Gymnasium der Landeshauptstadt Erfurt - WhTarifOEF - (Drucksache 1843/24) 

beschlossen: 

Artikel 1 

Änderungen 

In § 6 wird folgender Absatz (4) gestrichen: 

(4) Gästeübernachtung/Bett

Tarif pro Bett ab 01.08.2015 22,00 EUR 

Tarif pro Bett ab 01.08.2016 23,00 EUR 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Die 5. Änderung der Tarifordnung für die Benutzung der Internate und Wohnheime 

an Staatlichen Berufsbildenden Schulen sowie des Spezialschulteiles am Albert-

Schweitzer-Gymnasium der Landeshauptstadt Erfurt - WhTarifOEF - vom 22. Oktober 

2001 tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 1896/24 der Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2024 

Abberufung der Werkleitung des Eigenbetriebes Multifunktionsarena Erfurt 

Genaue Fassung: 

01 
Herr Jens Batschkus wird mit Ablauf des Tages vor dem Inkrafttreten der Satzung zur 
Aufhebung der Eigenbetriebsatzung des Eigenbetriebes Multifunktionsarena Erfurt vom 
05. Juli 2016 als 1. Werkleiter abberufen.

02 
Herr Marcus Cizek wird mit Ablauf des Tages vor dem Inkrafttreten der Satzung zur 
Aufhebung der Eigenbetriebsatzung des Eigenbetriebes Multifunktionsarena Erfurt vom 
05. Juli 2016 als 2. Werkleiter abberufen.

gez. A. Horn 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 1918/24 der Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2024 

Abberufung und Bestellung der Werkleitung und der Stellvertreter des Werkleiters des 
Eigenbetriebes Thüringer Zoopark Erfurt 

Genaue Fassung: 

01 
Frau Dr. Heike Maisch wird mit Ablauf des 31.12.2024 als Werkleiterin des Thüringer 
Zoopark Erfurt abberufen. 

02 
Frau Inga Hettstedt wird mit Ablauf des 31.12.2024 als erste Stellvertreterin der 
Werkleitung des Thüringer Zoopark Erfurt abberufen. 

03 
Frau Tina Risch wird mit Ablauf des 31.12.2024 als zweite Stellvertreterin der Werkleitung 
des Thüringer Zoopark Erfurt abberufen. 

04 
Herr Jan Schleinitz wird mit Wirkung zum 01.01.2025 als Werkleiter des Thüringer Zoopark 
Erfurt bestellt. 

05 
Frau Tina Risch wird mit Wirkung zum 01.01.2025 zur ersten stellvertretenden 
Werkleiterin des Thüringer Zoopark Erfurt bestellt. 

06 
Frau Inga Hettstedt wird mit Wirkung zum 01.01.2025 zur zweiten stellvertretenden 
Werkleiterin des Thüringer Zoopark Erfurt bestellt. 

gez. A. Horn 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 2002/24 der Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2024 

Ausübung eines Vorkaufsrechtes zugunsten der LEG über das Grundstück Bahnhofstraße 
22a,23 

Genaue Fassung: 

Die Landeshauptstadt Erfurt übt das gemeindliche Vorkaufsrecht gemäß §27a BauGB 
zugunsten der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG), Mainzerhofstraße 
12, 99084 Erfurt über das Grundstück der ehemaligen Reichsbahndirektion Bahnhofstraße 
22a, 23 (Gemarkung Erfurt-Süd, Flur 123, Flurstücke 107/10, 107/16, 107/17, 107/18 und 
107/19) aus. Die als Anlage 3 beigefügte Verwendungsvereinbarung zwischen der 
Landeshauptstadt Erfurt und der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH ist 
Bestandteil des Vorkaufsrechts. Macht die Käuferin in Ausübung des Vorkaufsrechts von 
ihrem Abwendungsrecht aus § 27 BauGB Gebrauch, wird mit ihr eine Abwen-
dungsvereinbarung mit einem der Anlage 3 entsprechenden Inhalt geschlossen. 

gez. A. Horn 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 2016/24 der Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2024 

Vergnügungssteuersatzung der Landeshauptstadt Erfurt (VgnStSEF) 

Genaue Fassung: 

Die Vergnügungssteuersatzung der Landeshauptstadt Erfurt (VgnStSEF) gemäß Anlage 1 
wird beschlossen. 

gez. A. Horn 
Oberbürgermeister 
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Vergnügungssteuersatzung der Landeshauptstadt Erfurt (VgnStSEF) 

Auf der Grundlage der §§ 2, 18, 19, 21 und 54 der Thüringer Gemeinde- und 

Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) vom 28.01.2003 (GVBl. Nr. 41) in 

Verbindung mit §§ 1, 2, 5, 6, 17 und 18 Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) vom 

19. September 2000 (GVBl. S. 301), in den jeweiligen gültigen Fassungen, hat der Stadtrat

der Landeshauptstadt Erfurt in seiner Sitzung am 11.12.2024 (Drucksachen-Nr. 2016/24)

nachstehende Vergnügungssteuersatzung der Landeshauptstadt Erfurt (VgnStSEF)

beschlossen.

Abschnitt I - Allgemeines - 

§ 1 Steuererhebung

(1) Die Landeshauptstadt Erfurt erhebt Vergnügungssteuer nach den

Bestimmungen dieser Satzung.

(2) Die Vergnügungssteuer wird mit Steuerbescheid festgesetzt.

§ 2 Steuergegenstand

(1) Der Vergnügungssteuer unterliegen folgende im Stadtgebiet veranstaltete

Vergnügungen:

1. Tanzveranstaltungen gewerblicher Art einschließlich Veranstaltungen, die Tanz

ermöglichen,

2. Schaustellungen von Personen, Striptease-Vorführungen, Tabledance und Darbietungen

ähnlicher Art mit beabsichtigter erotisierender Wirkung,

3. das Bereitstellen von Filmkabinen oder Schauapparaten zur Vorführung von

Sex- und Pornofilmen,

4. öffentliche Filmdarbietungen, die Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder

Tiere, eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder sexuelle Handlungen

darstellen,

5. das Halten von Musik-, Scherz-, Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen

Apparaten

a) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen

b) in Schankwirtschaften, Speisewirtschaften, Gastwirtschaften, Beherbergungsstätten,

Wettannahmestellen, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen, die der Öffentlichkeit

zugänglich sind,

6. das Ausspielen von Geld und Gegenständen in Spielclubs, Spielkasinos und ähnlichen

Einrichtungen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Vergnügungen unterliegen auch dann der Besteuerung, wenn

sie mit nicht steuerpflichtigen Veranstaltungen verbunden werden oder wenn sie

gleichzeitig anderen nicht als Vergnügungen anzusehenden Zwecken dienen bzw. nur einer

eingeschränkten Öffentlichkeit zugänglich sind.
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§ 3 Steuerbefreiungen

Von der Vergnügungssteuer sind befreit: 

1. Festival- und Konzertveranstaltungen, sowie konzertähnliche Veranstaltungen bei

denen die musikalischen und gesanglichen Aufführungen durch eine oder mehrere

Personen, auf eine eigens zu diesem Zweck versammelte Hörerschaft gerichtet sind,

2. Betriebsfeiern sowie nichtgewerbsmäßige Veranstaltungen von Gewerkschaften,

politischen Parteien und Organisationen, Religionsgemeinschaften, gemeinnützig

anerkannten Vereinen und Betrieben und Körperschaften des öffentlichen Rechts,

3. Volksbelustigungen auf Jahrmärkten, Kirmessen, Kirchweihen o.ä. Veranstaltungen

üblicher Art sowie Zirkusveranstaltungen,

4. Veranstaltungen der Tanzschulen im Rahmen des erteilten Tanzunterrichts, Tanzturniere

sowie nicht gewerbsmäßige Veranstaltungen von Tanzsportclubs,

5. Veranstaltungen, die von einzelnen Personen in privaten Wohnräumen durchgeführt

werden, wenn dafür weder ein Entgelt zu entrichten ist, noch Speisen oder Getränke gegen

Bezahlung verabreicht werden, sowie Familienfeiern,

6. Spielgeräte und Spieleinrichtungen, die nach ihrer Bauart nur für Kleinkinder

bestimmt sind oder in ihrem Spielablauf vorwiegend auf individuelle körperliche

Betätigung abstellen, wie Billard und Darts.

§ 4 Steuerschuldner/Haftungsschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Unternehmer der Vergnügung (Veranstalter) bzw. der Halter der

Apparate.

(2) Als Unternehmer (Mitunternehmer) der Vergnügung gilt auch der Inhaber der Räume oder

Grundstücke, in oder auf denen die Vergnügung stattfindet, wenn er im Rahmen der

Vergnügung Speisen oder Getränke verkauft oder an den Einnahmen oder dem Ertrag aus der

Vergnügung beteiligt ist.

(3) Personen, die nebeneinander die Steuer schulden, sind Gesamtschuldner.

§ 5 Anmeldung

(1) Die der Vergnügungssteuer unterliegenden Vergnügungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 - 4 sind

spätestens 14 Werktage vor Beginn bei der für die Erhebung der Steuer zuständigen Stelle

in der Landeshauptstadt Erfurt anzumelden. Bei unvorbereiteten und unvorhergesehenen

Veranstaltungen ist die Anmeldung an dem auf die Veranstaltung folgenden Werktag

nachzuholen.

(2) Bei der Anmeldung sind vom Steuerpflichtigen anzugeben:

a) Name und Adresse des Veranstalters,

b) Tag, Zeit und Ort der Veranstaltung,

c) Art der Veranstaltung,

d) Eintrittspreis/Entgelte je Person/Karte

e) Anzahl und Größe der benutzten Räume.
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(3) Für eine Reihe von Vergnügungen eines einzelnen Veranstalters kann die

Landeshauptstadt Erfurt eine einmalige Anmeldung für ausreichend erklären.

(4) Der Halter von Spielapparaten, der erstmals in der Landeshauptstadt Erfurt, Apparate

gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 5 aufstellt, hat sich vor Inbetriebnahme bei der für die Erhebung der

Steuer zuständigen Stelle steuerlich anzumelden.

§ 6 Erhebungsformen

(1) Die Steuer wird erhoben

1. als Kartensteuer für Vergnügungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 und 6 sofern die Teilnahme

an der Veranstaltung von der Lösung einer Eintrittskarte, eines Entgeltes oder eines

sonstigen Ausweises abhängig gemacht wird;

2. als Pauschalsteuer

a) für Veranstaltungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1;

b) für Vergnügungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 und 6 sofern diese ohne

Eintrittskarte/Entgelt oder sonstigen Ausweis zugänglich ist;

c) für den Steuergegenstand gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 5.

(2) Als Teilnehmer gelten die Anwesenden mit Ausnahme der in Ausübung ihres Berufes oder

Gewerbes beschäftigten Personen.

Abschnitt II - Kartensteuer - 

§ 7 Bemessungsgrundlage und Steuersatz für den Steuergegenstand gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2,

3, 4 und 6 

(1) Die Kartensteuer wird nach Preis und Anzahl der ausgegebenen Eintrittskarten

berechnet. Sie ist nach dem Entgelt zu berechnen, wenn dieses höher ist als der auf der

Eintrittskarte angegebene Preis. Der Preis ist der Verkaufspreis der Karten einschließlich

aller darin enthaltenen Steuern.

Das Entgelt ist die gesamte Vergütung, die vor, während oder nach der Veranstaltung für die

Teilnahme an der Vergnügung erhoben wird.

(2) Als Eintrittskarten gelten auch sonstige Ausweise, z.B. elektronische/digitale

Eintrittssysteme, die anstatt oder zusätzlich zu der Eintrittskarte ausgegeben/eingesetzt

werden.

(3) Unentgeltlich ausgegebene Eintritts- oder Ehrenkarten bleiben auf Antrag bis zur

Anzahl von höchstens 10 v. H. der gegen Entgelt ausgegebenen Eintrittskarten von der

Steuerberechnung ausgenommen, wenn die unentgeltliche Abgabe auf der Karte als solche

kenntlich gemacht ist und der Antrag vor der Veranstaltung bei der Landeshauptstadt Erfurt

gestellt wurde.

(4) Sind mit den Eintrittskarten, außer dem Recht auf Teilnahme an der Veranstaltung,

weitere Leistungen und Vorteile verbunden, die nicht Vergnügungen im Sinne des § 2

darstellen, so ist dieser Entgeltanteil vom Veranstalter nachzuweisen.

(5) Der Steuersatz beträgt 20 v. H. des Eintrittspreises oder Entgeltes.
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§ 8 Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Steuer entsteht mit der Entrichtung des Eintrittspreises.  Die Kartensteuer ist binnen

dreier Werktage nach der Veranstaltung oder der Veranstaltungsreihe abzurechnen.

(2) Der Veranstalter ist verpflichtet, eine Erklärung bei der für die Erhebung der Steuer

zuständigen Stelle in der Landeshauptstadt Erfurt einzureichen.  Die Steuer wird durch

Bescheid festgesetzt und ist innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides

fällig.

(3) Verstößt der Veranstalter gegen die Vorschriften der §§ 5, 7und 8 und sind deshalb die

Besteuerungsgrundlagen nicht mit Sicherheit festzustellen, so werden die

Besteuerungsgrundlagen geschätzt. Bei der Schätzung ist ohne gegenteiligen Nachweis des

Veranstalters davon auszugehen, dass sämtliche verfügbaren Plätze entgeltlich zu den

gewöhnlichen, im Einzelfall ermittelten oder geschätzten Preisen vergeben waren.

Abschnitt III – Pauschalsteuern - 

§ 9 Bemessungsgrundlage für den Steuergegenstand nach § 2 Abs. 1 Nr. 5

(1) Bemessungsgrundlage ist

a) bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit mit manipulationssicherem Zählwerk die

elektronisch gezählte Bruttokasse (Bruttokasse ist die elektronisch gezählte Kasse zuzüglich

Röhrenentnahme, abzüglich Röhrenauffüllung, Falschgeld und Fehlgeld).

b) bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit deren Anzahl pro angefangenem

Kalendermonat.

(2) Als manipulationssichere Apparate sind all jene Geräte zu betrachten, bei denen eine

fortlaufende und lückenlose Ermittlung von Daten, die zur Ermittlung der

umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage notwendig sind, durch manipulationssichere

Software gewährleistet wird.

§ 10 Bemessungsgrundlage und Steuersatz der Pauschalsteuer nach der Roheinnahme

(1) Die Pauschalsteuer wird, soweit sie nicht nach den Vorschriften der §§ 11 und 12

festzusetzen ist, nach der Roheinnahme aus der steuerpflichtigen Veranstaltung berechnet.

Der Steuersatz beträgt 20 v. H. der Roheinnahme. Als Roheinnahme gelten sämtliche dem

Veranstalter von den Teilnehmern zufließenden Einnahmen; § 7 Abs. 4 ist entsprechend

anzuwenden.

(2) Die Steuer entsteht mit Beginn der Veranstaltung. Der Veranstalter ist verpflichtet die

Roheinnahmen spätestens 7 Tage nach Veranstaltung der für die Erhebung der Steuer

zuständigen Stelle bei der Landeshauptstadt Erfurt zu erklären. Die Steuer wird durch

Bescheid festgesetzt und ist innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides

fällig.

§11 Steuermaßstab der Pauschalsteuer nach der Bruttokasse oder nach festen Sätzen

(1) Bei Musik-, Scherz-, Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnlichen

Apparaten mit Gewinnmöglichkeit wird die Steuer nach der

Bruttokasse, ansonsten als Pauschalsteuer nach festen Sätzen berechnet. Bei Apparaten

und Geräten, die mehrere unabhängig voneinander benutzbare Spieleinrichtungen

enthalten, gilt die einzelne Spieleinrichtung als selbstständiges zu versteuerndes Gerät.
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(2) Die Steuer beträgt für jeden angefangenen Betriebsmonat (Kalendermonat)

1. in den Fällen des § 2 Abs. 1 Nr. 5 a für Unterhaltungsapparate je Apparat

mit Gewinnmöglichkeit  18 v.H. der Bruttokasse 

ohne Gewinnmöglichkeit 50,00 EUR  

2. in den Fällen des § 2 Abs. 1 Nr. 5 b für Unterhaltungsapparate je Apparat

mit Gewinnmöglichkeit  18 v.H. der Bruttokasse 

ohne Gewinnmöglichkeit 25,00 EUR  

3. in den Fällen des § 2 Abs. 1 Nr. 5 a und b für Spiel- und Unterhaltungsapparate, mit denen

Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere, eine Verherrlichung oder Verharmlosung des

Krieges oder sexuelle Handlungen dargestellt werden, unabhängig vom Aufstellungsort je

Apparat

mit Gewinnmöglichkeit 30 v.H. der Bruttokasse 

ohne Gewinnmöglichkeit 650,00 EUR  

4. in den Fällen des § 2 Abs. 1 Nr. 3 für jeden für Kabinen oder Schauapparaten

eingerichteten Raum, sofern keine Eintrittskarten gegen Entgelt ausgegeben werden

je Raum 65,00 EUR 

Als Spiel- und Unterhaltungsapparate, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder  

Tiere, eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder sexuelle Handlungen  

dargestellt werden, unabhängig vom Aufstellungsort je Apparat, gelten Apparate ohne  

ASK-Kennzeichen (Automaten-Selbst-Kontrolle) oder mit rotem ASK-Kennzeichen.  

Als solche gelten auch Personalcomputer und Internet-Terminals, die nach 

gewerberechtlichen Vorschriften als Unterhaltungsspielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit zu 

beurteilen sind, wenn das auf dem Gerät installierte Spiel von der Unterhaltungssoftware 

Selbstkontrolle (USK) keine Jugendfreigabe nach § 14 Jugendschutzgesetz erhalten hat oder 

von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) in die Liste der 

jugendgefährdenden Medien aufgenommen wurde. 

(3) Die Steuerschuld entsteht für jeden Betriebsmonat (Kalendermonat) in dem die

Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Nr. 3 oder 5 erfüllt sind. Angefangene Monate zählen als

ganzer Monat. Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Apparates ein

gleichartiger Apparat, so wird die Steuer für diesen Kalendermonat zusammengefasst

erhoben.

(4) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, die Steuer für die Apparate gemäß § 11 Absatz 2 Nr.

1 bis Nr. 3 (Spielapparatesteuer) selbst zu errechnen. Bis zum 15. Kalendertag nach Ablauf

eines Kalendervierteljahres ist der für die Erhebung der Steuer zuständigen Stelle der

Landeshauptstadt Erfurt eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck mit

Anlagen einzureichen und die errechnete Steuer an die Stadtkasse zu entrichten. Die

Landeshauptstadt Erfurt kann Abweichungen zu den amtlichen Anlagenvordrucken

zulassen, soweit die eigenen Anlagen des Steuerpflichtigen mindestens die geforderten

Angaben der amtlichen Vordrucke enthalten.
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(5) Bei der Besteuerung nach der Bruttokasse sind den Steueranmeldungen nach Abs. 4

Zählwerk-Ausdrucke für den jeweiligen Besteuerungszeitraum beizufügen, die als Angaben

mindestens Geräteart, Gerätetyp, Gerätenummer, die fortlaufende Nummer des

Zählwerkausdruckes, die Spieleinsätze, die Gewinne und den Kasseninhalt enthalten

müssen. Für den Folgemonat ist lückenlos an den Auslesezeitpunkt (Tag und Uhrzeit des

Ausdrucks) des Auslesetages des Vormonats anzuschließen.

(6) Ein Steuerbescheid über Spielgeräte ist zu erteilen. Die Steuer kann ggf. durch Schätzung

festgesetzt werden. In den Bescheiden kann bestimmt werden, dass diese Bescheide auch

für die folgenden Zeitabschnitte gelten. Die Steuer ist einen Monat nach Bekanntgabe des

Steuerbescheides für abgelaufene Kalendervierteljahre sowie bei Weitergeltung von

Bescheiden jeweils am 15. Kalendertag nach Ablauf des Kalendervierteljahres fällig und zu

entrichten.

(7) Die Pauschalsteuer nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 für jeden für Kabinen oder Schauapparaten

eingerichteten Raum, sofern keine Eintrittskarten gegen Entgelt ausgegeben werden, wird

mit Steuerbescheid festgesetzt. Die Steuer kann ggf. durch Schätzung festgesetzt werden

und ist einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides für abgelaufene und laufende

Monate sowie bei Weitergeltung von Bescheiden jeweils am 1. Werktag des

Folgemonats für den vergangenen Monat fällig und zu entrichten.

(8) Bei vorliegendem negativen Saldo der Bruttokasse eines Apparates in einem Monat

beträgt die Steuer 0,00 EUR.  Es bestehen keine Verrechnungsmöglichkeiten mit anderen

Monaten oder anderen Apparaten.

§12 Pauschalsteuer nach Größe des benutzten Raumes

(1) Für Veranstaltungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 wird die Pauschalsteuer nach der Größe des

benutzten Raumes erhoben. Für Veranstaltungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 und 6 ist die

Pauschalsteuer nach Größe des Raumes anzuwenden, sofern §§ 7 und 10 nicht in Anwendung

gebracht werden können. Die Größe des Raumes berechnet sich nach der Fläche der für die

Veranstaltung und die Teilnehmer bestimmten Räume einschließlich des Schankraumes,

Ränge, Logen und Galerien, Wandelgänge (Veranstaltungsfläche), aber ausschließlich der

Küche, Toiletten, Garderobenräume und ähnliche Nebenräume. Entsprechendes gilt für

Veranstaltungen im Freien.

(2) Die Steuer beträgt 2,75 EUR je Veranstaltungstag und angefangene 10 m²

Veranstaltungsfläche. Endet eine Veranstaltung erst am Folgetag (nach 24:00 Uhr), wird

insgesamt nur ein Veranstaltungstag für die Berechnung zu Grunde gelegt.

(3) Für das Ausspielen von Geld und Gegenständen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 6 beträgt die Steuer

für jede angefangene 10 m² Veranstaltungsfläche 6,50 EUR je Veranstaltungstag.

(4) Die Steuer entsteht mit Beginn der Veranstaltung oder Veranstaltungsreihe. Der

Veranstalter ist verpflichtet eine Erklärung bei der Landeshauptstadt mit geeigneten

Nachweisen nach Abschluss des Kalendermonats einzureichen.

(5) Die Steuer wird durch Bescheid festgesetzt und ist innerhalb von 14 Tagen nach

Bekanntgabe des Bescheides fällig. Gilt im Falle einer Veranstaltungsreihe der erteilte

Steuerbescheid weiter, ist die Steuer am 1. Werktag des Folgemonats für den vergangenen

Monat zu entrichten.

(6) Die Festsetzung der Vergnügungssteuer für eine Veranstaltungsreihe kann über einen

Kalendermonat erfolgen, falls die Steuerpflicht für diesen Zeitraum ununterbrochen

besteht.



Seite 7 von 7 

Abschnitt IV - Gemeinsame Vorschriften - 

§ 13 Steueraufsicht

(1) Die Veranstalter bzw. Steuerpflichtigen haben bei der Feststellung der Sachverhalte, die

für die Besteuerung erheblich sein können, mitzuwirken. Sie haben insbesondere Auskünfte

zu erteilen, Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere und andere Urkunden zur Einsicht

und Prüfung vorzulegen und die zum Verständnis der Aufzeichnungen erforderlichen

Erläuterungen zu geben.

Sind sie oder die von ihnen benannten Personen nicht in der Lage, Auskünfte zu erteilen oder

sind die Auskünfte zur Klärung der Sachverhalte unzureichend oder versprechen Auskünfte

des Veranstalters keinen Erfolg, so können Beauftragte der Landeshauptstadt Erfurt auch

andere Betriebsangehörige um Auskunft ersuchen.

(2) Die im Absatz 1 genannten Unterlagen haben die Veranstalter bzw. Steuerpflichtigen in

ihren Geschäftsräumen oder denen der Landeshauptstadt Erfurt vorzulegen.

(3) Die Grundstücke und Betriebsräume unterliegen der Steueraufsicht der

Landeshauptstadt Erfurt während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten.

§ 14 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Steuerpflichtiger (Steuer- oder Haftungsschuldner) oder

bei Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Steuerpflichtigen leichtfertig

1. über steuerrechtlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben

macht oder

2. die Landeshauptstadt Erfurt pflichtwidrig über steuerrechtlich erhebliche

Tatsachen in Unkenntnis lässt

und dadurch Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile für sich oder 

einen anderen erlangt.  

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder leichtfertig Belege ausstellt, die in

tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind und es dadurch ermöglicht, eine Steuer zu verkürzen

oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile zu erlangen.

(3) Gemäß § 17 ThürKAG kann jede der Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 mit einer

Geldbuße bis zu 10.000 EUR und jede der Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 2 gemäß § 18

ThürKAG mit einer Geldbuße bis zu 5.000 EUR geahndet werden.

§15 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Vergnügungssteuersatzung der Landeshauptstadt Erfurt (VgnStEft) 

vom 29. April 1997 in der aktuell geltenden Fassung damit außer Kraft.  
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Beschluss zur Drucksache Nr. 2021/24 der Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2024 

Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 des 
Eigenbetriebes Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt 

Genaue Fassung: 

Als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2024 einschließlich der Überprüfung der 
Ordnungsmäßigkeit der Werkleitung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 
Haushaltsgrundsätzegesetz sowie des Lageberichtes 2024 wird die Schneider & Zien 
GmbH & Co. KG-WPG StBG bestellt. 

gez. A. Horn 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 2095/24 der Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2024 

Förderung der Dorfgemeinschaft - Umnutzung des Kindergartens 'Bussi Bär' in Erfurt 
Gispersleben 

Genaue Fassung: 

01 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, für das städtische Gebäude des ehemaligen 
Kindergartens 'Bussi Bär' das in der Anlage 1 vorgeschlagene Nutzungskonzept zur 
Umnutzung als Dorfgemeinschaftshaus zu prüfen. 

02 
Im Falle einer positiven Prüfung des Beschlusspunktes 01 wird der Oberbürgermeister 
beauftragt, die Rahmenbedingungen für die Direktvergabe eines Erbbaurechts an einen 
noch zu gründenden Verein zu prüfen. 
03 
Der zuständige Ausschuss ist bis Ende April 2026 über den Sachstand zu informieren.  

gez. A. Horn 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 2153/24 der Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2024 

Effektiver Hitzeschutz an Erfurter Schulen 

Genaue Fassung: 

01 
Die Stadtverwaltung erstellt bis zum Ende des 2. Quartals 2025 eine Prioritätenliste, zur 
Umsetzung von effektiven Hitzeschutzmaßnahmen an Schulen. Die Prioritätenliste soll 
auch die entsprechenden Finanzierungsbedarfe pro Schule benennen. Diese sollen sich in 
den Haushaltsentwürfen der Stadtverwaltung entsprechend der Reihenfolge der Schulen 
abbilden. Ziel ist die schnellstmögliche Installation von Außenverschattungen der Fenster, 
Verschattung der Außengelände durch mehr Begrünung und von weiteren 
Hitzeschutzmaßnahmen. Die Prioritätenliste ist dem Stadtrat öffentlich zur Verfügung zu 
stellen. 

02 
Parallel dazu erstellt die Stadtverwaltung bis zum Ende des 2. Quartals 2025 einen 
Zeitplan, wie die Prioritätenliste zeitlich unabhängig von sonstigen notwendigen 
Maßnahmen im Zuge der Schulsanierung abgearbeitet wird. Der Zeitplan wird ebenfalls 
öffentlich gemacht. 

03 
Für die Schulen, die noch vor der Sanierung stehen, sind Lösungen umzusetzen, die sich 
mit überschaubarem Aufwand auch nach der Sanierung weiterverwenden lassen (bspw. 
entsprechende Außenverschattungen bzw. mobiles Großgrün).  

04 
Die Stadtverwaltung unterrichtet den zuständigen Ausschuss halbjährlich über die 
Fortschritte der Umsetzung. 

gez. A. Horn 
Oberbürgermeister 



Seite 26 von 30 

Beschluss zur Drucksache Nr. 2219/24 der Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2024 

Anpassung Gebührenerhebung Feuerwehr Erfurt 

Genaue Fassung: 

Die Stadtverwaltung prüft die Überarbeitung der Satzung über die 
Aufwandsentschädigung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Erfurt auch 
hinsichtlich einer zeitnah umsetzbaren Steigerung der Aufwandsentschädigung für den 
Brandsicherheitswachdienst und legt dem Stadtrat das Ergebnis bis zum Ende des 2. 
Quartals 2025 als Beschlussvorlage vor. 

gez. A. Horn 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 2227/24 der Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2024 

Anwendung von § 2b UStG ab 01.01.2025 - Widerruf der Optionserklärung 

Genaue Fassung: 

01 
Die Anwendung von § 2b UStG ab dem 01.01.2025 in der Landeshauptstadt Erfurt, 
einschließlich der Eigenbetriebe, wird beschlossen. Auf die Inanspruchnahme der 
verlängerten Übergangsfrist (Optionsmöglichkeit bis 31.12.2026) wird damit verzichtet. 

02  
Die einheitliche Optionserklärung zur Anwendung des § 2 Abs. 3 UStG für die Stadt Erfurt 
wird zum 01.01.2025 gegenüber dem Finanzamt widerrufen. 

gez. A. Horn 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 2355/24 der Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2024 

Änderung der Ausschussbesetzung und der Akteneinsicht der Fraktion CDU 

Genaue Fassung: 

01  
Die Besetzung des Hauptausschusses wird gemäß Anlage 1 beschlossen. 

02 
Die Akteneinsicht lt. § 21 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Stadtrat der 
Landeshauptstadt Erfurt und seiner Ausschüsse gemäß Anlage 2 wird beschlossen. 

gez. A. Horn 
Oberbürgermeister 



Ausschussbesetzung Hauptausschuss             DS 2355/ 24 

                 Anlage 1 

 

Mitglied 

 

Michael Hose  Michael Panse Lilli Fischer  

1. Stellvertreter  

 

Prof. Dr. Regina Polster alt: Anita Pietsch  

neu: Manfred Ruge  

Prof. Dr. Regina Polster 

2. Stellvertreter  

 

Dominik Kordon  alt: Lilli Fischer 

neu: Niklas Waßmann 

Niklas Waßmann 

3. Stellvertreter  

 

Niklas Waßmann alt: Dr. Wolfgang Weißkopf  

neu: Dominik Kordon  

Manfred Ruge  

4. Stellvertreter  

 

Manfred Ruge  alt: Juri Goldstein  

neu: Prof. Dr. Regina Polster  

Dominik Kordon  

 



Akteneinsichtsberichtigung DS 2355/24 

Anlage 2 

Akteneinsichtsberechtigt Stellvertreter 

Dezernat 01 

Oberbürgermeister 

Michael Hose alt: Lilli Fischer 

neu: Michael Panse 

Dezernat 02 

Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung 

alt: Michael Hose  

neu: Dr. Wolfgang Weißkopf 

alt: Michael Panse 

neu: Niklas Waßmann 

Dezernat 03 

Sicherheit, Umwelt und Sport 

alt: Michael Hose 

neu: Juri Goldstein 

alt: Juri Goldstein 

neu: Anita Pietsch 

Dezernat 04 

Bau und Verkehr 

alt: Michael Hose 

neu: Dominik Kordon 

alt: Dominik Kordon 

neu: Lilli Fischer  

Dezernat 05 

Soziales, Bildung, Jugend und Gesundheit 

alt: Michael Hose 

neu: Katrin Tallai  

alt: Niklas Waßmann 

neu: Lilli Fischer  

Dezernat 06 

Kultur, Stadtentwicklung und Welterbe 

alt: Michael Hose 

neu: Manfred Ruge 

alt: Dominik Kordon 

neu: Prof. Dr. Regina Polster 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 2356/24 der Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2024 

Änderung der Besetzung sachkundiger Bürger Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligung 

Genaue Fassung: 

01  
Herr Dieter Bauhaus wird als sachkundiger Bürger im Ausschuss für Wirtschaft und 
Beteiligungen abberufen 

02 
Herr Rico Chmelik wird als sachkundiger Bürger in den Ausschuss für Wirtschaft und 
Beteiligungen berufen. 

gez. A. Horn 
Oberbürgermeister 
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Beschluss zur Drucksache Nr. 2359/24 der Sitzung des Stadtrates vom 11.12.2024 

Ehrenbezeichnung Ortsteilbürgermeister und Ortsteilräte gem. § 16 der Hauptsatzung des 
Erfurter Stadtrates 

Genaue Fassung: 

01 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, eine Liste aller Ortsteilbürgermeister/-innen und 
Ortsteilräte zu erstellen, die die Voraussetzungen für die Verleihung der 
Ehrenbezeichnung erfüllen (mindestens 20 Jahre Amtszeit).  

02 
Auf Grundlage dieser Liste soll der Oberbürgermeister dem Stadtrat einen Vorschlag zur 
Verleihung der Ehrenbezeichnungen unterbreiten.  

03 
Die feierliche Übergabe der Ehrenurkunden soll in einer Sitzung des Stadtrates erfolgen. 

04  
Der Hauptausschuss ist bis zum 25. Februar 2025 über den Stand der Prüfung und die 
Ergebnisse der vorgeschlagenen Ehrungen zu informieren. 

gez. A. Horn 
Oberbürgermeister 
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